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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Zweiradmechaniker/zur Zweiradmechanikerin*) 
 

Vom 9. Juli 2003  
Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 34 ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2003 

 
 
 
Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 
Satz 1 der Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 
3074), von dem Absatz 1 zuletzt durch Artikel 135 Nr. 
3 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 
2785) geändert worden ist, und des § 25 Abs. 1 und 2 
des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 
(BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 212 Nr. 2 
der Verordnung vom 29. Oktober 2001 geändert 
worden ist, jeweils in Verbindung mit § 1 des 
Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 
2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass 
vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I. S. 4206) verordnet das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung: 
*) 

§ 1 
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

 
Der Ausbildungsberuf Zweiradmechaniker / Zweirad-

mechanikerin wird  
 

1. gemäß  § 25  der  Handwerksordnung  für  die   Aus-
bildung für das Gewerbe  Nummer 20, Zwei-
radmechaniker, der Anlage A der Handwerks-
ordnung sowie  

 
2. gem. § 25 des Berufsbildungsgesetzes  
 
staatlich anerkannt. 
 

§ 2 
Ausbildungsdauer, Fachrichtungen 

 
(1) Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Für das 

dritte und vierte Ausbildungsjahr kann zwischen den 
Fachrichtungen: 

 
1. Fahrradtechnik oder 
 
2. Motorradtechnik   
 
gewählt werden. 
 

                                                 
*) Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des 
§ 25 des Berufsbildungsgesetzes und des § 25 der Handwerks-
ordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan für die 
Berufsschule werden demnächst als Beilage zum Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 
 

(2) Auszubildende, denen der Besuch eines nach 
landesrechtlichen Vorschriften eingeführten schu-
lischen Berufsgrundbildungsjahres nach einer Rechts-
verordnung gemäß § 27a Abs. 1 der Handwerksord-
nung oder § 29 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes als 
erstes Jahr der Berufsausbildung anzurechnen ist, 
beginnen die betriebliche Ausbildung im zweiten 
Ausbildungsjahr. 
 
 

§ 3 
Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung, 

berufsfeldbreite Grundbildung 
 

(1)  Die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr ver-
mittelt eine berufsfeldbreite Grundbildung, wenn die 
betriebliche Ausbildung nach dieser Verordnung und 
die Ausbildung in der Berufschule  nach  den landes-
rechtlichen Vorschriften über das Berufsgrund-
bildungsjahr erfolgen. 

 
 (2) Die in dieser Verordnung genannten Fertig-

keiten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass 
die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten 
beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 des 
Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbe-
sondere selbständiges Planen, Durchführen und Kon-
trollieren einschließt. Die Vermittlung orientiert sich an 
den Anforderungen des Berufes mit der jeweiligen 
Fachrichtung. Diese Befähigung ist auch in den 
Prüfungen nach den §§ 8, 9 und 10 nachzuweisen. 

 
 

§ 4 
Ausbildungsberufsbild 

 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-

tens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 
 

1.   Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,  
 
2.  Aufbau  und  Organisation  des Ausbildungsbetrie- 
      bes, 
 
3.  Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
 
4.  Umweltschutz, 
 
5. Planen  und  Vorbereiten  von  Arbeitsabläufen  

sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeits-
ergebnissen, 

 
6.  Qualitätsmanagement, 
     
7.  Messen und Prüfen an Systemen, 
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  8.  Betriebliche und technische Kommunikation, 
 
  9.  Kommunikation  mit  internen  und externen Kun- 
       den, 
 
10.  Bedienen von Fahrzeugen und Systemen, 
 
11.  Warten,  Prüfen  und  Einstellen  von Fahrzeugen   

  und  Systemen  sowie  von  Betriebseinrichtungen, 
 
12. Montieren, Demontieren und Instandsetzen von 

Bauteilen, Baugruppen und Systemen,  
 
13.  Fügen, Trennen und Umformen, 
 
14.  Manuelles und maschinelles Bearbeiten, 
 
15.  Instandhalten   von   Fahrwerken, 
 
16.  Instandhalten von elektrischen Systemen 
 

 
(2) Gegenstand der Berufsausbildung in der 

Fachrichtung Fahrradtechnik sind mindestens die 
folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 

 
1. Herstellen und Instandhalten von Systemen und 

Anlagen der Fahrradtechnik, 
 
2. Herstellen, Ändern und Instandhalten von Fahr-

zeugrahmen und deren Gruppen, 
 
3. Herstellen, Ausrüsten und Umrüsten von Fahr-

zeugen mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen, 
 
4.  Warten von Motoren, Warenpräsentation, 
 
5. Instandhalten von Komfort- und Sicherheits-

systemen, 
 
6.  Beschaffen, Bereitstellen und Verkaufen von Waren  

und Produkten, 
  
7.  Verkauf von Dienstleistungen. 
 

 
3) Gegenstand der Berufsausbildung in der Fach-

richtung Motorradtechnik sind mindestens die 
folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: 

 
1.  Warten und Prüfen von Motoren, 
 
2.  Instandhalten von Verbrennungsmotoren, 
 
3. Instandhalten von Bauteilen, Baugruppen und Sys- 

temen der Kraftübertragung, 
 
4.  Instandhalten von Gemischbildungseinrichtungen, 
 
5. Instandhalten von elektrischen und elektronischen 

Systemen und Management- Systemen, 
 
6. Instandhalten von Komfort- und Sicherheits-

systemen, 
 
7. Aus- und Umrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrich- 

tungen, 
 

8. Herstellen, Umbauen und Ausrüsten von moto-
risierten Zwei- und Dreirädern sowie motorisierten 
Spezialfahrzeugen, 

 
9.  Verkaufen von Dienstleistungen und Produkten. 
 
 
 

§ 5 
Ausbildungsrahmenplan 

 
Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 4 sollen 

unter Berücksichtigung  der in der Anlage enthaltenen 
Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der 
Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt 
werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abwei-
chende sachliche und zeitliche Gliederung  des  Aus-
bildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, soweit 
betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung 
erfordern. 
 
 

§ 6 
Ausbildungsplan 

 
Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des 

Ausbildungsrahmenplanes für die Auszubildenden 
einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
 

§ 7 
Berichtsheft 

 
Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form 
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihnen ist 
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der 
Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben 
das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 
 
 
 

§ 8 
Zwischenprüfung 

 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine 

Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 

 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der 

Anlage für das erste Ausbildungsjahr und für das dritte 
Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fertigkeiten und 
Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht 
entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist. 

 
(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens zehn 

Stunden zwei Arbeitsaufgaben aus unterschiedlichen 
Bereichen, die Kundenaufträgen entsprechen, durch-
führen sowie während dieser Zeit in insgesamt 
höchstens 15 Minuten hierüber ein Fachgespräch 
führen. Innerhalb der vorgegebenen Prüfungszeit soll 
der Prüfling in insgesamt höchstens drei Stunden 
schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten, die sich 
inhaltlich auf die Arbeitsaufgaben beziehen. Die 
Aufgabenstellungen können darüber hinaus weitere 
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Lerninhalte abdecken.  Für die Arbeitsaufgaben kom-
men insbesondere in Betracht: 

 
1.  Messen,  Prüfen  und  Einstellen  an Fahrzeugen 

sowie Anfertigen eines Mess- und Prüfprotokolls, 
 

2.   Instandhalten  von  Fahrwerksystemen,  insbe-
sondere Radaufhängung, Lager und Räder, durch 
Montieren, Demontieren und Fügen einschließlich 
Erstellen eines Arbeitsplanes und einer 
Dokumentation. 

 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe 
planen, Arbeitsmittel festlegen, Messungen und Beur-
teilungen durchführen, technische Unterlagen nutzen 
sowie Instandhaltungsabläufe, insbesondere den 
Zusammenhang von Technik, Arbeitsorganisation, 
Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Umweltschutz, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie Wirtschaft-
lichkeit berücksichtigen kann. Durch das Fachgespräch 
soll der Prüfling zeigen,   dass  er   fachbezogene Pro-
bleme   und   deren Lösungen darstellen, die für die 
Arbeitsaufgaben relevanten fachlichen Hintergründe 
aufzeigen sowie die Vorgehensweise  bei  der Durch-
führung  der Arbeitsaufgaben begründen kann. 
 
 

§ 9 
Gesellenprüfung, Abschlussprüfung  
in der Fachrichtung Fahrradtechnik 

 
(1) Die Gesellenprüfung, Abschlussprüfung in der 

Fachrichtung Fahrradtechnik erstreckt sich auf die in 
der Anlage aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse 
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich 
ist. 

 
 (2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in 

insgesamt höchstens zehn Stunden drei einander 
gleichwertige Arbeitsaufgaben aus unterschiedlichen 
Bereichen, die Kundenaufträgen entsprechen, bear-
beiten und dokumentieren sowie während dieser Zeit 
in insgesamt höchstens 30 Minuten hierüber ein 
Fachgespräch führen, das einem Kundeninformations- 
und -beratungsgespräch entspricht. Hierfür kommen 
insbesondere folgende Aufgaben in Betracht: 

 
1. Instandhalten von Systemen und Anlagen der 

Fahrradtechnik, insbesondere durch Prüfen, 
Messen und Beurteilen sowie Ändern, Montieren, 
Demontieren und Einstellen an Fahrwerken, 
Antrieben oder Sicherheits- und Komfortsystemen, 

 
2. Herstellen, Ausrüsten und Umrüsten von 

Fahrzeugen, insbesondere Aufbauen eines 
Fahrrades aus Einzelkomponenten sowie Erstel-
len der Dokumentation und Auslieferung des 
einsatzbereiten Fahrrades, 

 
3. Beschaffen, Bereitstellen und Verkaufen von 

Waren und Produkten einschließlich zugehöriger 
Dienstleistungen sowie Erstellen der Auftrags-
dokumentation. 

 
Die Durchführung der Arbeitsaufgaben wird mit 
praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. Durch die 
Durchführung der Arbeitsaufgaben und deren 

Dokumentation soll der Prüfling zeigen, dass er 
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter 
Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organi-
satorischer, zeitlicher und qualitätssichernder Vorga-
ben selbständig planen und umsetzen, Informations-
systeme nutzen, mit Kunden kommunizieren, Fahr-
zeuge und Systeme bedienen, Fehler und Störungen 
diagnostizieren, Systeme untersuchen, instand setzen 
und nachrüsten sowie Protokolle anfertigen kann. 
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass 
er fachbezogene Probleme und deren Lösungen 
Kunden gegenüber darstellen, die für die Arbeits-
aufgaben relevanten fachlichen Hintergründe auf-
zeigen sowie die Vorgehensweise bei der Durch-
führung der Arbeitsaufgaben begründen kann. Die 
Bearbeitung der Arbeitsaufgaben einschließlich der 
Dokumentation ist mit 70 Prozent und das Fach-
gespräch mit 30 Prozent zu gewichten.  
 
 

(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei 
Prüfungsbereichen: 
 
1. Funktionsanalyse und Diagnosetechnik,  

 
2. Instandhaltungstechnik sowie 

 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
 
In den Prüfungsbereichen Funktionsanalyse  und  
Diagnosetechnik sowie Instandhaltungstechnik sind 
insbesondere fachliche Probleme mit verknüpften 
informationstechnischen, technologischen, instand-
haltungstechnischen und mathematischen Sachver-
halten zu analysieren, zu bewerten und geeignete 
Lösungswege darzustellen.  
 
 
Im Prüfungsbereich Funktionsanalyse und Diagnose-
technik kommt insbesondere in Betracht: 
 
Beschreiben der Vorgehensweise bei der Ausführung 
von Arbeiten zum Untersuchen von Fahrzeugen und 
deren Systemen,   insbesondere   Diagnose  von  
Fehlern,  Störrungen und deren Ursachen. 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Sicherheits-, 
Gesundheitsschutz- und Umweltschutzbestimmungen 
berücksichtigen, technische Informationen nutzen und 
dem jeweiligen System zuordnen kann. Des Weiteren 
soll der Prüfling zeigen, dass er Problemanalysen 
durchführen, die für die Instandhaltung erforderlichen 
Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel unter 
Beachtung von technischen Regeln auswählen, die 
Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher 
Abläufe planen sowie Schaltpläne, Datensammlungen 
und branchenbezogene Software nutzen und aus-
werten kann. 
 
 
Im Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik kommen 
insbesondere folgende Aufgaben in Betracht: 
 
 
Beschreibung der Funktion von Fahrzeugsystemen 
und deren Zusammenwirken, soweit dies zur 
Instandhaltung und zur Eingrenzung von Fehlern 
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erforderlich ist, sowie Beschreibung der Vorgehens-
weise bei Instandhaltungsarbeiten. 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er funktions-
technische Untersuchungen und Problemanalysen 
durchführen, die zur Instandhaltung notwendigen 
Funktionen der Systeme im Zusammenwirken dar-
stellen, erläutern sowie die hierzu erforderliche Doku-
mentation erstellen kann. 
 
 
Im Prüfungsbereich Wirtschaft- und Sozialkunde kom-
men Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle 
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten 
in Betracht: 
 
Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge aus der Berufs- und Arbeitswelt.  
 
 

(4) Im Prüfungsteil B ist von folgenden zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen:  

 
1. Funktionsanalyse und  
 Diagnosetechnik              150 Minuten, 

  
2. Instandhaltungstechnik             150 Minuten, 

  
3.  Wirtschafts- und Sozialkunde              60 Minuten.  
 

(5) Innerhalb des Prüfungsteils B haben die 
Prüfungsbereiche Funktionsanalyse und Diagnose-
technik sowie Instandhaltungstechnik gegenüber dem 
Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde jeweils 
das doppelte Gewicht.  
 

(6) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in 
einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche 
Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der 
Prüfung den Ausschlag  geben  kann.  Bei   der  
Ermittlung  des Ergebnisses für die mündlich geprüften 
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten 
 
 

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn  
 
1.   im Prüfungsteil A und 
 
2.   im Prüfungsteil B 
 
jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht 
wurden. In zwei der Prüfungsbereiche des Prüfungs-
teils B müssen   mindestens   ausreichende Leis-
tungen,  in  dem dritten Prüfungsbereich des Prüfungs-
teils B dürfen keine ungenügenden Leistungen 
erbracht worden sein. 
 
 

§ 10 
Gesellenprüfung, Abschlussprüfung  
in der Fachrichtung Motorradtechnik 

 
(1) Die Gesellenprüfung, Abschlussprüfung in der 

Fachrichtung Motorradtechnik erstreckt sich auf die in 
der Anlage aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse 

sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist.  

 
 
(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in 

insgesamt höchstens zehn Stunden drei einander 
gleichwertige Arbeitsaufgaben, die Kundenaufträgen 
entsprechen, bearbeiten und dokumentieren sowie 
während dieser Zeit in insgesamt höchstens 30 
Minuten hierüber ein Fachgespräch führen, das einem 
Kundeninformations- und -beratungsgespräch ent-
spricht. Hierfür kommen insbesondere folgende 
Aufgaben in Betracht: 

 
 

1. Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und deren 
Ursachen sowie Beurteilen der Ergebnisse an 
Motormanagement- und Abgasreinigungs-
systemen, Erstellen eines Mess- und Prüf-
protokolls, 

 
2. Instandhalten von Verbrennungsmotoren und 

Kraftübertragungssystemen, insbesondere Prüfen, 
Messen und Einstellen sowie Erstellen der 
zugehörigen Mess- und Prüfprotokolle, 

 
3. Aus- und Umrüsten mit Zubehör und Zusatzein-

richtungen, Umbauen und Ausrüsten von Fahrzeu-
gen, insbesondere durch Montieren und 
Anschließen von Bauteilen und Baugruppen sowie 
Erstellen der Dokumentation. 

 
 
Die Durchführung der Arbeitsaufgaben wird mit praxis-
bezogenen Unterlagen dokumentiert. Durch die Durch-
führung der Arbeitsaufgaben und deren Dokumenta-
tion soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe 
und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung 
wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer, zeit-
licher und qualitätssichernder Vorgaben selbständig 
planen und umsetzen, Informationssysteme nutzen, 
mit Kunden kommunizieren, Fahrzeuge und Systeme 
bedienen, Fehler und Störungen diagnostizieren, 
Systeme untersuchen, instand setzen und nachrüsten 
sowie Protokolle anfertigen kann. Durch das Fach-
gespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fach-
bezogene Probleme und deren Lösungen Kunden 
gegenüber darstellen, die für die Arbeitsaufgaben 
relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie 
die Vorgehensweise bei der Durchführung  der  
Arbeitsaufgaben  begründen kann. Die Bearbeitung 
der Arbeitsaufgaben einschließlich der Dokumentation 
ist mit 70 Prozent und das Fachgespräch mit 30 
Prozent zu gewichten 
 
 

(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei 
Prüfungsbereichen: 
 
1. Funktionsanalyse und Diagnosetechnik,  

 
2. Instandhaltungstechnik sowie 

 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
In den Prüfungsbereichen Funktionsanalyse  und  
Diagnosetechnik sowie Instandhaltungstechnik sind 

4 



© ZDK 
 

insbesondere fachliche Probleme mit verknüpften 
informationstechnischen, technologischen, instand-
haltungstechnischen und mathematischen Sach-
verhalten zu analysieren, zu bewerten und geeignete 
Lösungswege darzustellen.  
 
 
Im Prüfungsbereich Funktionsanalyse und Diagnose-
technik kommt insbesondere in Betracht: 
 
Beschreiben der Vorgehensweise bei der Ausführung 
von Arbeiten zum Untersuchen von Fahrzeugen und 
deren Systemen,   insbesondere   Diagnose  von  
Fehlern,  Störrungen und deren Ursachen. 
 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Sicherheits-, 
Gesundheitsschutz- und Umweltschutzbestimmungen 
berücksichtigen, technische Informationen nutzen und 
dem jeweiligen System zuordnen kann. Des Weiteren 
soll der Prüfling zeigen, dass er Problemanalysen 
durchführen, die für die Instandhaltung erforderlichen 
Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung 
von technischen Regeln auswählen, die Maßnahmen 
unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe planen 
sowie Schaltpläne, Datensammlungen und branchen-
bezogene Software nutzen und auswerten kann. 
 
 
Im Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik kommen 
insbesondere folgende Aufgaben in Betracht: 
 
Beschreibung der Funktion von Fahrzeugsystemen 
und deren Zusammenwirken, soweit dies zur 
Instandhaltung und zur Eingrenzung von Fehlern 
erforderlich ist, sowie Beschreibung der Vorgehens-
weise bei Instandhaltungsarbeiten. 

 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er funktions-
technische Untersuchungen und Problemanalysen 
durchführen, die zur Instandhaltung notwendigen 
Funktionen der Systeme im Zusammenwirken 
darstellen, erläutern sowie die hierzu erforderliche 
Dokumentation erstellen kann. 
 
 
Im Prüfungsbereich Wirtschaft- und Sozialkunde 
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle 
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten 
in Betracht 
 
Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge aus der Berufs- und Arbeitswelt.  
 

(4) Im Prüfungsteil B ist von folgenden zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen:  

 
1. Funktionsanalyse und   
 Diagnosetechnik              150 Minuten, 

  
2. Instandhaltungstechnik             150 Minuten, 

  
3.  Wirtschafts- und Sozialkunde              60 Minuten.  
 
 

(5) Innerhalb des Prüfungsteils B haben die 
Prüfungsbereiche Funktionsanalyse und Diagnose-
technik sowie Instandhaltungstechnik gegenüber dem 

Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde jeweils 
das doppelte Gewicht.  
 

(6) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in 
einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche 
Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen 
der Prüfung den Ausschlag  geben  kann.  Bei   der  
Ermittlung  des Ergebnisses für die mündlich geprüften 
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

 
 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn  

 
1.   im Prüfungsteil A und 
 
2.   im Prüfungsteil B 
 
jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht 
wurden. In zwei der Prüfungsbereiche des Prüfungs-
teils B müssen   mindestens   ausreichende Leis-
tungen,  in  dem dritten Prüfungsbereich des Prüfungs-
teils B dürfen keine ungenügenden Leistungen 
erbracht worden sein. 

 
 
 

§ 11 
Übergangsregelung 

 
(1) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei 

Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die 
bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei 
denn, die Vertragsparteien vereinbaren die An-
wendung der Vorschriften dieser Verordnung. 

 
 
(2)  Ist für die Ausbildung in dem in § 12 Satz 2 

genannten Ausbildungsberuf nach Landesrecht der 
Besuch eines schulischen Berufsgrundbildungsjahres 
vorgesehen, sind die bisherigen Vorschriften bis zum 
31. Juli 2004 weiter anzuwenden. 
 
 
(3)  Nach einem erfolgreichen Besuch eines schu-
lischen Berufsgrundbildungsjahres im Berufsfeld 
Metalltechnik entsprechend 
 
a) der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verord-

nung  vom 17. Juli 1978 (BGBl. I S. 1061), ge-
ändert durch    §  6 Abs. 1   der   Verordnung   vom  

  10. März 1988 (BGBl. I  S.229), 
 

b) der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verord-
nung öffentlicher Dienst vom 20. Juni 1980 (BGBl. I 
S. 738), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 26. November 1993 (BGBl. I S. 1971), 

 
c) der Verordnung über die Anrechnung eines schuli-

schen Berufsgrundbildungsjahres, einer ein-
jährigen und einer zweijährigen Berufsfachschule 
auf die Ausbildungszeit in den industriellen 
Metallberufen und in den industriellen Elektro-
berufen vom 10. März 1988 (BGBl. I S.229) oder 
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d) der Verordnung über die Anrechnung eines schu-
lischen Berufsgrundbildungsjahres, einer ein-
jährigen und einer zweijährigen Berufsfachschule 
auf die Ausbildungszeit in den handwerklichen 
Metallberufen vom 8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1084) 

 
 
sind auf bis zum 31. Juli 2004 beginnende Berufsaus-
bildungsverhältnisse die bisherigen Vorschriften weiter 
anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien verein-
baren die Anwendung der Vorschriften dieser Verord-
nung. 
 

(4)   Absatz 2 und 3 dieser Übergangsregelung las-
sen § 3 Abs. 2 der Berufsgrundbildungsjahr-Anrech-
nungs-Verordnung unberührt. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Zweiradmechaniker-Ausbildungs-
verordnung vom 5. April 1989 (BGBl. I S. 621) außer 
Kraft. 

 

Berlin, den 9. Juli 2003 
 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  A r b e i t  

In Vertretung 
G e o r g  W i l h e l m  A d a m o w i t s c h  
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Verordnung 

über die Erprobung einer neuen Ausbildungsform 
 für die Berufsausbildung zum Zweiradmechaniker/zur Zweiradmechanikerin*) 

 
Vom 9. Juli 2003  

Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 34 ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2003 
 
 

Auf Grund des § 28 Abs. 3 des Berufsbildungs-
gesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112) und 
des § 27 Abs. 2 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 
1998 (BGBl. I S. 3074), die zuletzt durch Artikel 212 
Nr. 2 sowie Artikel 135 Nr. 3 der Verordnung vom 29. 
Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden sind, 
in Verbindung mit § 1 des Zuständigkeitsanpassungs-
gesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und 
dem Organisationserlass vom 22. Oktober 2002 
(BGBl. I. S. 4206) verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit nach Anhörung des Stän-
digen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufs-
bildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung: 

 
§ 1 

Gegenstand und Struktur der Erprobung 
 

(1) Zur Erprobung einer neuen Ausbildungsform 
sollen die Leistungen der Zwischenprüfung nach § 8 
der Verordnung über die Berufsausbildung zum Zwei-
radmechaniker/zur Zweiradmechanikerin vom 9. Juli 
2003 (BGBl. I S. 1340) als Teil 1 der Gesellen-
prüfung/Abschlussprüfung bewertet und in ein Ge-
samtergebnis der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung 
einbezogen werden.  

 
(2) Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in Teil 1 

der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung wird dem 
Prüfling schriftlich mitgeteilt. 

 
(3) Die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung nach § 9 

der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Zweiradmechaniker/zur Zweiradmechanikerin vom 9. 
Juli 2003 (BGBl. I S. 1340) gilt jeweils als Teil 2 der 
Gesellenprüfung/Abschlussprüfung. 

 
(4) Qualifikationen, die bereits Gegenstand von Teil 

1 der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung gewesen 
sind, sollen in Teil 2 der Gesellenprüfung/Ab-
schlussprüfung nur insoweit einbezogen werden, als 
es für die gemäß § 32 der Handwerksordnung und für 
die gemäß § 35 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes zu 
treffende Feststellung der Berufsfähigkeit erforderlich 
ist.  

 
(5) Das Gesamtergebnis der Gesellenprüfung/Ab-

schlussprüfung wird aus den Ergebnissen von Teil 1 
und Teil 2 der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung 
gebildet. 

 
(6) In   den   Fällen   des   §  37    Abs. 2  und  3  der  

Handwerksordnung  sowie  des § 29 Abs. 1 und 2 und 
des § 40 Abs. 2 und 3 des Berufsbildungsgesetzes 
können beide Teile der Gesellenprüfung/Abschluss-
prüfung am Ende der Ausbildung zusammen durch-
geführt werden. 

(7) Der Erprobung ist die Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Zweiradmechaniker/zur Zwei-

radmechanikerin vom 9. Juli 2003 (BGBl. I S. 1340) 
mit Ausnahme der §§ 11 und 12 zugrunde zu legen. 
 

§ 2 
Bestehensregelung 

 
(1) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses ist 

Teil 1 der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung mit 35 
Prozent und Teil 2 der Gesellenprüfung/Abschluss-
prüfung mit 65 Prozent zu gewichten. 
 

(2) Bei der Bewertung von Teil 1 der Prüfung sind 
die Arbeitsaufgaben einschließlich der schriftlichen 
Aufgabenstellungen mit 75 Prozent und das Fachge-
spräch mit 25 Prozent zu gewichten. 
 

(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses des Teils 2 
der Prüfung sind die Arbeitsaufgaben einschließlich 
des Fachgespräches sowie der Dokumentation mit 50 
Prozent, die Prüfbereiche Funktionsanalyse und Diag-
nosetechnik sowie Instandhaltungstechnik mit je 20 
Prozent und der Prüfbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde mit 10 Prozent zu gewichten. 

 
(4) Die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung ist be-

standen, wenn 
 

1. im Gesamtergebnis nach Absatz 1 
 
2. im Prüfungsteil A von Teil 2 und 
 
3. im Prüfungsteil B von Teil 2 der Prüfung 
 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht wur-
den. In zwei der Prüfungsbereiche des Prüfungsteils B 
müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem 
dritten Prüfungsbereich dürfen keine ungenügenden 
Leistungen erbracht worden sein. 
 
(5) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings oder 
nach Ermessen des Prüfungsausschusses in 
einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche 
Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen 
der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Er-
mittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüften 
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das  
Ergebnis   der   mündlichen    Ergänzungsprüfung  im 
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 
 
 
 

§ 3 
Übergangsregelung 

 
(1) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei 

Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die für 
sie jeweils geltenden bisherigen Vorschriften weiter 
anzuwenden; die Vertragsparteien können die 
Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung 
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vereinbaren, wenn noch keine Zwischenprüfung 
abgelegt worden ist. 
 

(2) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum 
31. Juli 2007 begonnen wurden, sind die Vorschriften 
dieser Verordnung weiter anzuwenden. 

 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft 

und mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 am 31. Juli 2007 
außer Kraft. 

 
 
 

Berlin den 9. Juli 2003 
 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  A r b e i t  

In Vertretung 
G e o r g  W i l h e l m  A d a m o w i t s c h  
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